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Stadt Lörrach
BPL „Lerchenhof“ Anlass, Ziel & Zweck

 Baulücke in direkter Nähe zur Innenstadt mit guter Anbindung an 
den ÖPNV  Möglichkeit der Nachverdichtung (Ersatz für die 
2014 abgerissene Häuserzeile Lerchenhof 1-5)

 Nachverdichtung im Bestand durch Aufstockung

 Unterstützung des Vorhabens der Baugenossenschaft Lörrach eG 
zur Deckung der hohen Wohnraumnachfrage



Stadt Lörrach
BPL „Lerchenhof“ Plangebiet im Luftbild

~ ca. 4.300 m²



Stadt Lörrach
BPL „Lerchenhof“ Plangebiet im FNP



Stadt Lörrach
BPL „Lerchenhof“ Verfahren

 Beschleunigtes Verfahren nach § 13a BauGB – Offenlage

 Voraussetzungen: 
– Ziele der Nachverdichtung / Innenentwicklung

– überbaubare Grundstücksfläche max. 20.000 qm 
(Plangebietsgröße 4.300 m²)

– Kein Vorhaben mit Pflicht zur Durchführung einer UVP

– Keine Beeinträchtigung von Natura 2000-Gebieten

 Verfahrensmerkmale:
– Einstufiges Verfahren (keine Frühzeitige Beteiligung)

– Kein Umweltbericht mit Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung

– Keine Zusammenfassende Erklärung

– Berichtigung des Flächennutzungsplans



Stadt Lörrach
BPL „Lerchenhof“

 Überprüfung mehrere Varianten 
im 3D-Modell in Zusammenarbeit mit dem 
Architekturbüro Oliver Baumert

Städtebau & Architektur



Stadt Lörrach
BPL „Lerchenhof“ Städtebau & Architektur

Architekturbüro Oliver Baumert



Stadt Lörrach
BPL „Lerchenhof“ Freiraumgestaltung

Senger Landschaftsarchitekten



Stadt Lörrach
BPL „Lerchenhof“ Entwurf BPL



Stadt Lörrach
BPL „Lerchenhof“ Entwurf BPL

Rahmenbedingungen zur Umsetzung der Planung:
 Überschreitung der GRZ bis 0,85

 Baulinie im Baufenster 3

 Berücksichtigung von Festsetzungen zum Schallschutz

 Unterschreitung der Tiefen der Abstandsflächen 



Stadt Lörrach
BPL „Lerchenhof“

Vielen Dank für Ihr Interesse!
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Beschlussvorschlag

 Für das in Anlage 2 umgrenzte Gebiet ist der Bebauungsplan der 
Innenentwicklung gem. §13a BauGB mit Örtlichen Bauvorschriften 
„Lerchenhof“ aufzustellen.

 Der Gemeinderat stimmt dem Entwurf des Bebauungsplanes zu.

 Der Gemeinderat beschließt die Durchführung der Offenlage gem. § 3 
(2) BauGB sowie die Anhörung der Behörden sowie der Träger 
öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB.

Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen. 


